
Beschlussvorlage 1 

für die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen 2 

________________________________________________________________________ 3 

Beschluss Nr.: DIELINKE/025/2020 4 

öffentlich 5 

Einreicher: Bürgermeister 6 

Federführung: DIE LINKE, Verfasser: Herr Horn 7 

Behandelt im: 8 

Ausschuss für Wirtschaft und Soziales der Stadt Werneuchen 02.03.2020 
Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Ordnung der Stadt Werneuchen 03.03.2020 
Hauptausschuss der Stadt Werneuchen 30.04.2020 
Stadtverordnetenversammlung Werneuchen 14.05.2020 

Betreff: Pflanzungen von Geburtsbäumen 9 

Beschluss: 10 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Werneuchen beschließt Neugeborenen einen Baum zu 11 

schenken. Bäume, die nach Maßgabe dieses Beschlusses verschenkt werden, sind Bestandteil der 12 

im Haushalt eingestellten Mittel für Ersatzpflanzungen. Das Geschenk kann durch die Erziehungsbe-13 

rechtigten abgelehnt werden. 14 

Folgende Regelungen sind einzuhalten: 15 

1. Voraussetzung für den Erhalt dieses Geschenks sind: 16 

a. Der Wohnsitz der Erziehungsberechtigten befindet sich in der Stadt Werneuchen und 17 

b. die Pflanzung des Baumes erfolgt ausschließlich in den Gemarkungen der Stadt Werneuchen und 18 

ihrer Ortsteile. 19 

2. Es werden ausschließlich einheimische Bäume (Laub- oder Obstbäume) verschenkt, die durch die 20 

Eltern aus einer durch die Verwaltung zusammenzustellende Liste auszuwählen sind. 21 

3. Die Eltern sind bei Anmeldung des neugeborenen Kindes beim Standesamt auf diese Aktion mit 22 

einem Flyer bzw. einem Begrüßungsschreiben hinzuweisen. 23 

4. Sollte ein Pflanzen auf einem Grundstück der Erziehungsberechtigten nicht möglich sein oder ver-24 

fügen diese über kein Grundstückseigentum, werden durch die Verwaltung Ersatzpflanzstellen an-25 

geboten. 26 

5. Der Wert des Geschenkes darf je Baum, einschließlich Pflanzung, Transport und mögliche 27 

Schutzmaßnahmen den Gesamtbetrag von 200,-€ nicht überschreiten. 28 

6. Den Eltern steht es frei ihren Baum in geeigneter Form zu Kennzeichnen. 29 

7. Es sind vorrangig regionale Anbieter im Landkreis zu berücksichtigen. 30 

8. Es wird die Förderfähigkeit des Projekts geprüft. 31 

Begründung: 32 

Die Pflanzung eines Baumes zur Geburt eines Kindes ist in vielen Orten ein sehr alter Brauch. Der 33 

Baum steht als Symbol für Wachstum und Zukunft. Auch unsere Stadt wächst und soll eine blühende 34 

Zukunft haben. Doch auf vielen privaten Grundstücken sind heute keine Bäume mehr zu finden. El-35 

tern, die für ihr Kind einen eigenen Baum pflanzen, werden diesen gießen, pflegen und somit für 36 

Nachhaltigkeit sorgen. Neben der Verschönerung und Aufwertung des Stadtbildes, der Verbesserung 37 

der Lebensqualität in unserem Umfeld soll durch diese Aktion versucht werden, das Thema umwelt-38 

bewusstes Handeln stärker in die Familien zu tragen. 39 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 40 

4.000,- € - im Plan enthalten unter: HH-St.: 
54.1.01.05 524101 

Bestätigung Kämmerei: 

 

 
 

Fraktionsvorsitzender   

41 



Stellungnahme der Fachausschüsse: 1 

Ausschuss Datum Mitglieder 
Ja-
Stimmen 

Nein-
Stimmen 

Stimmenthaltungen 

A 2 02.03.2020 5 kein Votum 

A 4 03.03.2020 5 zur Kenntnis genommen 

A 1 30.04.2020 7 kein Votum 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung: 2 

Beschlussfähigkeit   Abstimmung  

Gesetzliche Mitgliederzahl:  19 dafür:  10 

davon anwesend:  19 dagegen: 5 

  Stimmenthaltung:  4 

Befangenheit wurde erklärt durch:  3 

…………………………………………………………….. 4 

Die Richtigkeit der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden bescheinigt. Zur Sitzung unter Mitteilung der 5 

Tagesordnung ist rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden. Die Beschlussfähigkeit der Stadtverordnetenver-6 

sammlung ist gegeben. 7 

Werneuchen, 14.05.2020 
………………………………. 
Vorsitzender der SVV 
 

  
  
 ………………………………. 

Stadtverordnete/r 
 8 

 9 
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